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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

~~DES.KA~TONSSOLOTHURN

VOM

p27. Februar 1976 Nr. 1184

Die ireindi~el~ed unterbreitet dem Regierungsrat

den~zur Genehmigung,

Himmelried besitzt bereits einen rechtsgültigen allgemeinen Be

bauungsplan (Zonenplan), welch~r mit RRB Nr. 1506 vom 26, März

19.69 genehmigt ~rde,

Während den Projektierungsarbeiten für die Abwasserrei,nigungsan~

lagen der Gemeinde Hirnmelried zeigte sich, dass eine wesentliche

Kosteneinsparung möglich ist, wenn der Standort für die ÄRA. 11Ost“

verschoben wird. Dies bedingt jedoch aüch eine Verscbiebung der

Grünzone. Das neue Gebiet (GB Himmelried Nr. 980 und Nr. 981)

wird von der Juraschutzzone in die Grünzone (Zone für öffentliche

Bauten und Anlag~n) ümgezont, Die bex~eits imJah~e]~969g~

nehmigteGrünzone auf GB Nr. 3~2 wird durchdiesen Beschluss

aufgehdben und der Juraschutzzone zugeteilt, Die Organe der

Natur~— und Heimatschutzkommission erklären sich mit der Umzonung

einverstanden,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit v~rn 25~ Oktbber bis

25. November 1975. Während der gesetzlich~n Frist würde. keine

Einsprache eingereicht. Die Gem~inde~r~aimi-ilung h~t d~n ~

bauungsplan ~‘Urnzonung Grünzonö Wäldec~tT am 28, November 1975

einstimmig- genehrn.igt~

Gegenüber dem Plan der provisorischen Schutzgebiete entsteh± durch

diese~Umzonung Grünzone Waldeck~eine geringfü~ige A~n~erung~ die

im,P3an korrigiert werdenmuss,

Formell wurde das Verfahre~ ~‘ichtig~ durchgeführt,

Materiell sind keine Bemerkungen anziibringen~. ~ .
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Es wird

be~chlossen:

1, Der Bebauungsplan ~TUmzontuag der Grünzone~WaldeckH der Ein—

wohnergemeinde .Himmelried wird genehmigt,

2, Der Plan der provis~6~‘is~hen Schutzgebiet ~st-an ~ie mit diesem

Beschluss genehmigte Bauzonengrenze anzupassen.

3, Die Geneinde riimmelried wird verhalten, dein Amt fur Raumplanuny
bis zum 31. März 1976 noch 3 Pläne, wovon 1 Exemplar ‘auf Lein~

‚wan~. a~gezogen, zuzustellen, Die Pläne si4ld mit demGe—

nehmigungsvermerk der Gemeinde zu versehen,.

4, Bestehende Plän~ ve~‘lieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem

vorliegenden in ~fiderspruch stehen~

Genehmigungsgebühr: Fr‘.~ 200‘,——
Publikationskosteza: Fr~ l8,‘.—~-. (Staatskanzlei Nr. 416 ) NW

Fr. 218,—— ‚ ~„

Der ~taa~sschreiber:

~

•‘Bau—D~partement (2) Gr ‘ ‘. .~‘. ~‘:
Kant Hochbauamt (2) ‚ „

‘Kant, Tiefbauamt (2) “ ‘ “ ‘

Amt für Wasserwirtschaft (2) “ ~‘

Rechtsdienst des Bau—Departementes
Amt für Raumplanung (3), tnit Ai~ten und 1 o‘en~ Pla±i‘
Kreisbauarnt III, 4143~
Amtschreiberei Thierstein, 4226 f~itei~bach~iiiibleia.Plan

Kant ~ Finanzverwaltu~ag ‘(‘2) ‘

~Sekretariat der Katasters~hatzung (2) ‘~ ‚ ‘ ‘ ‘ ‘

Ammannamt der EG 4249 Himmelried ‚

Baukommission der EG 4249 Fliirimelried, ~itlf1iaPl~1Jfol~t

Ingenieurbüro N~R~ GlÖ~r, 4143 Dornach “~ ‘.~,

Amtsblatt Publ±katiori: Der Be‘baüuii.gspian HUmzonung‘ d~r Grünzone
Waldeck~~ der Einwohnergemeinde Hiinmelried
wird genehmigt,


